
   

 
 

 
Die wichtigsten leistungsrechtlichen Änderungen der 

 
Pflegeversicherungsreform im Überblick 

 
 
 
1.  Pflegegeldleistung             Stufe 1               Stufe 2            Stufe 3 
    
     ab  01.07.2008                  215.00 €            420.00 €          675.00 € 
     ab  01.01.2010                  225.00 €            430.00 €          685.00 € 
     ab  01.01.2012                  235.00 €            440.00 €          700.00 € 
 
 
2. Pflegesachleistung 
 
     ab 01.07.2008                   420.00 €            980.00 €           1470.00 € 
     ab 01.01.2010                   440.00 €          1040.00 €           1510.00 € 
     ab 01.01.2012                   450.00 €          1100.00 €           1550.00 € 
 
 
3. Vollstationäre Pflege 
 
     ab 01.07.2008                 1023.00 €           1279.00 €          1470.00 € 
     ab 01.01.2010                 1023.00 €           1279.00 €          1510.00 € 
     ab 01.01.2012                 1023.00 €           1279.00 €          1550.00 € 
 
Keine Erhöhung der Leistungsbeträge in Pflegestufen I und II. 
 
 
4. Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson  und Kurzzeitpflege 
 
Es gelten bei beiden Leistungsarten unabhängig von der Pflegestufe folgende 
Beträge: 
 
Ab 01.07.2008    1470.00 € /  Ab 01.01.2010  1510.00 €  / Ab 01.01.2012   1550.00 € 
 
Die Wartezeit vor Leistungsbewilligung der Verhinderungspflege verkürzt sich auf          
6 Monate! 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Tagespflege/Nachtpflege 
 
Es gelten die gleichen Beträge wie in der Pflegesachleistung. Neu ist, dass neben 
dem vollen Anspruch auf Tages- und Nachtpflege noch ein Anspruch auf die Hälfte 
der jeweiligen Pflegesachleistung besteht. Der Gesamtanspruch bei Kombination von 
ambulanter Pflege und Tagespflege beträgt damit 150 % der vorgesehenen Werte. 
 
Umgekehrt ist z.B. auch möglich die volle Nutzung der Sachleistung (100%)  für die 
häusliche Pflege  und die restlichen 50 % also die Hälfte für die Tagespflege zu 
verwenden. Dies bedeutet eine deutliche finanzielle Entlastung.  
 
 
6. Leistungen bei eingeschränkter Alltagskompetenz  
( z.B. bei Demenzerkrankungen, psychischen Erkrankungen oder geistigen 
Behinderungen) 
 
Grundbetrag:       bis zu 100.00 € /monatlich   (bis zu 1200.00 €  jährlich)    
 
Erhöhter Betrag:  bis zu 200.00 €/monatlich    (bis zu 2400.00 €  jährlich) 
 
Die Höhe des Betrages legt der MDK fest und dieser wird auch bei 
Anspruchsberechtigten Versicherten gewährt, deren Hilfebedarf im Rahmen der 
Grundpflege unterhalb des Bedarfes der Pflegestufe 1 liegt. 
 
 
 
Silke Schipkowski 
Sozialarbeiterin 
Johannisches Sozialwerk e.V. 
Sozialstation Ludwigsfelde 

 


